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1
Hartz IV, Langzeitarbeits-
losigkeit und Flexicurity 
in Europa 

Hartz IV ist Armut per Gesetz - so lautet
zugespitzt eine in der deutschen Öffent-
lichkeit häufig anzutreffende Meinung.
Und diese Einschätzung ist nicht von der
Hand zu weisen: Wissenschaftler, Gewerk-
schafter und Vertreter verschiedener Sozi-
alverbände kritisieren immer wieder die
negativen finanziellen Konsequenzen, die
sich aus der Zusammenlegung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe zum so ge-
nannten Arbeitslosengeld II (ALG II) ins-
besondere für Langzeitarbeitslose, also für
all jene Personen, die länger als zwölf Mo-
nate eine Beschäftigung suchen, ergeben.
Über die Hälfte der Betroffenen – so Er-
gebnisse von Simulationsstudien – müssen
in Zukunft mit weniger Geld auskommen.
Das Ausmaß relativer Einkommensarmut
wird reformbedingt steigen (Becker/ Hau-
ser 2006).

Von den Konsequenzen dieser Reform
sind Viele betroffen, denn Langzeitarbeits-
losigkeit ist ein anhaltendes Problem in
Deutschland: Im Jahr 2005 waren weit
mehr als die Hälfte aller Erwerbslosen
(56 %) schon länger als ein Jahr auf Ar-
beitssuche. Einen ähnlich großen Anteil an
Langzeitarbeitslosen verzeichnen – gleich-
falls 2005 – Griechenland (50,7 %) und die
Tschechische Republik (52,9 %). Im Ver-
gleich gut war die Situation in den skandi-
navischen Ländern. Lediglich 16 % der
schwedischen und 22,8 % der dänischen
Erwerbslosen mussten länger als ein Jahr
nach einer neuen Beschäftigung suchen
(Eurostat 2006).

Abschließend werden ländertypische Mus-
ter der Leistungsgewährung herausgear-
beitet und unter dem Aspekt der Selekti-
vität sozialstaatlicher Absicherung bewer-
tet.

2
ALG II – ein europäischer
Sonderfall?

Die deutschen Reformen des sozialen Si-
cherungssystems bei Arbeitslosigkeit haben
zum einen die Leistungsäquivalenz des Sys-
tems reduziert. Zum anderen stützen sie ei-
ne selektivere Ausgestaltung des sozialen
Schutzes insgesamt. Die Reduktion der
Dauer der Arbeitslosenversicherungsleis-
tung zu Beginn des Jahres 2006 von maxi-
mal 32 Monaten auf zwölf Monate für alle
unter 56-Jährigen verschlechtert das Ver-
hältnis zwischen Beitragsjahren und Leis-
tungsbezugsdauer für all jene, die länger als
zwei Jahre Beiträge in das System einge-
zahlt haben. Langzeitarbeitslose werden
durchschnittlich wesentlich früher als bis-
her auf eine Anschlussleistung verwiesen.
Entgegen der bislang bestehenden Re-
gelungen erhalten sie dann aber keine 
lohnorientierten Arbeitslosenhilfeleistun-
gen mehr, sondern eine pauschale, bedarfs-
geprüfte Grundsicherung. Das tradierte 
sozialpolitische Leitprinzip der einge-
schränkten Lebensstandardsicherung bei
Arbeitslosigkeit, das im Rahmen der Ar-
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Zur Bekämpfung der (Langzeit-)Ar-
beitslosigkeit setzt man auf europäischer
Ebene auf das Prinzip „Flexicurity“ und
dabei insbesondere auf die aktivierenden
Aspekte staatlicher Arbeitsmarktpolitik:
Durch die Verbesserung der beruflichen
Weiterbildung, Beratung und Vermittlung
könne man trotz eines zögerlichen Wachs-
tums zu einer verstärkten (Re-)Integration
insbesondere von Langzeitarbeitslosen in
den Arbeitsmarkt beitragen (European
Commission 2005, S. 9–12). Diese Konzen-
tration auf Prozesse der Aktivierung und
Re-Integration macht monetäre Transfers
in Phasen der Arbeitslosigkeit aber keines-
wegs überflüssig. Vielmehr sind existenzsi-
chernde Lohnersatzleistungen Vorausset-
zung dafür, dass Aktivierungsstrategien
und damit verbunden eigeninitiatives
Handeln überhaupt wirksam werden kön-
nen (Aust et al. 2006).

Ziel des Beitrags ist es, die finanziellen
Dimensionen und Konstruktionen der 
sozialstaatlichen Absicherung von (Lang-
zeit-)Arbeitslosigkeit vergleichend zu dis-
kutieren. Eine entscheidende Frage ist, ob
und wie sich das finanzielle Niveau der Ab-
sicherung im Verlauf der Erwerbslosigkeit
verändert und wie die langfristigen finan-
ziellen Implikationen der sozialen Absiche-
rung bei Arbeitslosigkeit im europäischen
Vergleich zu bewerten sind. Dafür werden
zunächst die abgestuften Systeme der so-
zialen Sicherheit bei Arbeitslosigkeit in
ausgewählten Ländern der Europäischen
Union beschrieben: Neben dem Arbeitslo-
sengeld werden auch Leistungen der Ar-
beitslosen- bzw. Sozialhilfe berücksichtigt.
Im Anschluss daran wird gezeigt, wie sich
die gesetzlichen Vorgaben auf das tatsäch-
lich verfügbare Einkommen im Verlauf der
Erwerbslosigkeit sowie auf die Inan-
spruchnahme der Leistungen auswirken.
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beitslosenhilfe noch gültig war, wurde ab-
gelöst und mit der Einführung des ALG II
ersetzt durch das Ziel der Armutsvermei-
dung für erwerbsfähige Arbeitsuchende
und ihre Angehörigen. Damit wurde aller-
dings keine „Grundsicherung für alle Ar-
beitsuchenden“ geschaffen, sondern ein
Leistungssystem, das weniger rechtssicher
als die ehemaligen Arbeitslosenhilfe- und
Sozialhilfeleistungen sowohl Einkommen
als auch Vermögen von Partnern und an-
deren Mitgliedern des Haushaltes berück-
sichtigt und den Leistungsbezug von per-
sönlichen Verhaltensanforderungen ab-
hängig macht: über weiter gefasste Zumut-
barkeitsregelungen, die auch Arbeit
unterhalb des Tariflohns oder des ortsübli-
chen Entgelts als zumutbar ausweisen
(Koch/Walwei 2005, S. 10) und über Sank-
tionsmöglichkeiten bis hin zur vollständi-
gen Streichung der Leistung für den Le-
bensunterhalt (Bartelheimer et al. 2006, S.
15). Auch wenn diese Reform im Rahmen
der deutschen Sozialstaatskonzeption als
deutlicher Strukturbruch gewertet werden
kann, sind die zu beobachtende Reformdy-
namik und nun bestehende duale Konzep-
tion von Versicherungsleistungen und be-
darfsgeprüften Anschlussleistungen für
unterschiedliche Phasen der Erwerbslosig-
keit im europäischen Vergleich1 keineswegs
ungewöhnlich.

2.1 ERST VERSICHERT…

Das Arbeitslosengeld ist im überwiegen-
den Teil der europäischen Staaten mit 
Ausnahme von Irland und Großbritanni-
en als Versicherungsleistung konzipiert,
die nach dem Äquivalenzprinzip Höhe
und Dauer des Leistungsbezugs an die
Dauer der Beitragszahlung innerhalb ei-
nes bestimmten Bemessungszeitraums,
an das Alter der betroffenen Person
und/oder die Höhe des letzten Gehalts
koppelt. Und ähnlich wie in Deutschland
deuten auch in anderen Ländern Kürzun-
gen beim Niveau der Sozialleistungen
(Österreich und Tschechische Republik)
und bei der Dauer des Leistungsanspruchs
(Dänemark, Großbritannien und Ungarn)
sowie die restriktivere Ausgestaltung der
Anspruchsvoraussetzungen (Griechen-
land) auf eine selektivere Absicherung bei
Arbeitslosigkeit hin.

Gleichwohl existieren – wie Übersicht 1
zeigt – deutliche Unterschiede: Eine mit
sechs Monaten im Vergleich kurze Er-
werbstätigkeit wird in Schweden vorausge-
setzt; in Großbritannien müssen Erwerbs-
tätige zwei Jahre Beiträge eingezahlt haben,
um Leistungen zu erhalten. Die in
Deutschland erforderliche einjährige Er-
werbstätigkeit bzw. Beitragszahlung ent-
spricht ebenso wie die Höhe der gesetzlich
fixierten Einkommensersatzquote und die
Dauer der maximalen Leistung in etwa

dem europäischen Durchschnitt. Geringe-
re Einkommensersatzquoten für einen im
Vergleich kurzen Zeitraum weisen die Sys-
teme in Italien, Griechenland, Ungarn und
der Tschechischen Republik aus. Höhere
gesetzliche Einkommensersatzquoten für
eine im Verhältnis lange Zeitspanne sind
nur in Schweden und Dänemark vorgese-
hen.

2.2 …DANN BEDINGT VERSORGT

Im Anschluss an Arbeitslosenversiche-
rungsleistungen erhalten (Langzeit-)Ar-
beitslose eine bedarfsgeprüfte Anschluss-
leistung im Rahmen von Arbeitslosenhilfe-
bzw. Sozialhilfesystemen (Übersicht 2).
Ähnlich wie in Deutschland haben sich in
vielen Ländern die Schutznormen dieser
Systeme verändert: Infolge der verstärken
Kopplung von Leistungen an Gegenleis-
tungen stehen nicht mehr (finanziell)
schutzbedürftige Erwerbslose im Mittel-
punkt sondern potenziell Erwerbstätige.
Der damit formulierte Vorrang der Ar-
beitsaufnahme wird in nahezu allen Län-
dern sozialrechtlich über die Verschärfung
der Zumutbarkeitsklauseln und die Ar-

1 Die Auswahl der Länder orientiert sich an der in
den Sozialwissenschaften üblichen Sortierung ent-
lang verschiedener Wohlfahrtsstaatstypen. Für je-
den Typ wurden jeweils zwei Länder ausgesucht.

Übersicht 1: Strukturprinzipien der Arbeitslosenversicherungssysteme in ausgewählten Ländern 2005
Zugangsvoraussetzungen Leistungshöhe Besteuerung Dauer der Leistung 

Deutschland 1 Jahr Beiträge im Rahmen der letzten 60 % des Nettoeinkommens Nein 12 oder 18 Monate, 
2 Jahre abhängig vom Alter

Österreich 1 Jahr Beiträge im Rahmen der letzten 55 % des Nettoeinkommens Nein 7–12 Monate, abhängig 
2 Jahre vom Alter

Dänemark 1 Jahr Erwerbstätigkeit in den letzten 90 % des Bruttogehaltes  Ja 6–48 Monate, abhängig 
3 Jahren, 1 Jahr Mitglied der vom Alter 
Versicherungskasse (freiwillig)

Schweden 6 Monate Erwerbstätigkeit, 1 Jahr 80 % des Bruttogehaltes Ja 300–600 Tage
Mitglied der Versicherungskasse (freiwillig)

Irland 39 Wochen Beiträge im letzten Jahr Pauschaler Satz, ca. 134 € pro Woche, Ja 15 Monate
bedarfsgewichtete Regelsätze für Haushalts-
mitglieder, Zuschüsse für Wohnen  

Großbritannien 2 Jahre Beiträge Pauschaler Satz, ca. 83 € pro Woche, Ja 6 Monate
bedarfsgewichtete Regelsätze für Haushalts-
mitglieder, Zuschüsse für Wohnen

Italien 1 Jahr Beiträge im Rahmen der letzten  40 % des Bruttogehalts Ja 6–9 Monate, abhängig 
2 Jahre vom Alter

Griechenland 125 Tage Erwerbstätigkeit/Beiträge  40–50 % des Bruttogehaltes Ja 5–12 Monate, abhängig 
in 14 Monaten, 200 Tage Erwerbstätigkeit/ vom Alter und der Dauer der 
Beiträge in 2 Jahren. Erwerbstätigkeit 

Tschechische 12 Monate Erwerbstätigkeit in 3 Jahren 50 % der Nettogehaltes, ab dem 4. Monat Nein 6–12 Monate, abhängig  
Republik 40% des Nettogehaltes vom Alter und der Dauer  

der Beitragszahlung
Ungarn 200 Tage Beiträge in 4 Jahren 65 % des Bruttogehaltes Ja 40 Tage–270 Tage, abhängig 

von der Dauer der Beitrags-
zahlung.

Quelle: OECD: Benefit and Wages (2004), aktualisiert über www.oecd.org; eigene Darstellung.
Hans Böckler
Stiftung
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beitsannahmepflicht (Ausnahme Öster-
reich) sowie vermehrte Bedürftigkeitsprü-
fungen für Arbeitslose (Ausnahmen sind
Schweden und Dänemark) gestützt
(Schmid 2005, S. 385). Grundlage dieser
Leistungen sind pauschale Regelsätze, die
nur dann gezahlt werden, wenn alle ande-
ren vom Gesetzgeber als relevant erachte-
ten Einkommens- und Unterhaltsmöglich-
keiten ausgeschöpft sind. Mit Ausnahme
von Schweden werden Leistungen auf Ba-
sis der Haushaltsgemeinschaft berechnet,
das heißt nicht nur individuelles Einkom-
men und/oder Vermögen, sondern auch
das Einkommen und/oder das Vermögen
der gesamten Haushaltsgemeinschaft ist
von Bedeutung. Besonders streng sind die
Bedürftigkeitsprüfungen dabei in Irland
und Großbritannien. Dort werden nicht
nur ausnahmslos alle familiären Einkünfte

angerechnet, sondern auch das Vermögen
der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft wird
berücksichtigt. Die z. B. in Deutschland be-
stehenden Freibeträge im Rahmen des ALG
II, die zumindest einen Teil der Einkünfte
als anrechnungsfrei ausweisen, existieren in
diesen Ländern nicht.

2.3 ZEITPUNKT UND BEDEUTUNG
DES SYSTEMWECHSELS

Die Bezugsdauer von Arbeitslosenversiche-
rungsleistungen ist – wie bereits dargestellt
– begrenzt und Arbeitslose werden ab einer
bestimmten Dauer ihrer Erwerbslosigkeit
auf bedarfsgeprüfte Anschlussleistungen
verwiesen. Der Zeitpunkt des Systemwech-
sels ist dabei abhängig vom Alter des Be-
troffenen bzw. der Dauer der Beitragszah-
lung. Deshalb wird zur Darstellung der

Verweildauer auf den von der OECD
(2004, S. 21–24) konstruierten „Durch-
schnittstyp“ zurückgegriffen. Dieser be-
schreibt die Verweildauer in Arbeitslosen-
versicherungssystemen für eine 40jährige,
alleinstehende, durchschnittlich verdie-
nende Person, die 22 Jahre erwerbstätig
war. Die Abbildung 1 stellt die Leistungs-
dauer nach Systemart für eine 18monatige
Erwerbslosigkeit dar.2 Lediglich in Däne-

2 Um langfristige finanzielle Implikationen für Ar-
beitslose aufgrund von Systemwechseln zu erfas-
sen, wurde eine 18monatige Erwerbslosigkeits-
phase unterstellt. Eine längere, z. B. 2-jährige Pha-
se der Erwerbslosigkeit hätte im Fall Dänemark
qualitativ zu keinem anderen Ergebnis geführt, ei-
ne Orientierung an der statistischen Definition von
Langzeitarbeitslosigkeit, das heißt zwölf Monate
und ein Tag hätte die Systemwechsel in Schweden
und Irland nicht erfasst.

Hans Böckler
Stiftung

Übersicht 2: Strukturmerkmale der Anschlussleistungen an Arbeitslosenversicherungsleistungen in 
ausgesuchten Ländern 2005

System Leistungsvoraussetzung Leistungshöhe Bedarfsprüfungen Dauer der 
Leistung 

Deutschland Arbeitslosengeld II erwerbsfähig und bedürftig Regelsatz von 345 €, bedarfs- Vermögen bis zu 13.000 € prinzipiell 
gewichtete Regelsätze für Haushalts- (abhängig vom Lebensalter), unbegrenzt
mitglieder, Zuschüsse für Wohnen und bestimmte Teile familiärer/
und Heizung eigener Einkünfte bleiben 

anrechnungsfrei
Österreich Arbeitslosenhilfe erwerbsfähig und bedürftig 92 % der durchschnittlichen Vermögen bis 1705 € und prinzipiell 

Arbeitslosenversicherungsleistung, familiäre Einkünfte bis 441 € unbegrenzt
Familienzulagen pro Person bleiben unberück-

sichtigt
Dänemark Sozialhilfe erwerbsfähig und bedürftig 60 % der maximalen Leistung der Jedes Einkommen in der Familie, prinzipiell 

Arbeitslosenversicherung, 80 % das mit einem Einkommen von unbegrenzt
mit Kindern mehr als 1,50 € pro Stunde ver-

gütet wird, reduziert die Sozial-
leistung

Schweden Arbeitslosenhilfe 6-monatige Erwerbstätigkeit pauschaler Satz, ca. 34 € pro Tag Sozialleistungen werden nicht 300 – 600 
(vor Abzug der Steuern), niedriger gezahlt für Tage an denen Tage
für ehemalig Teilzeitarbeitende, gearbeitet wird
Wohnkostenzuschüsse

Irland Arbeitslosenhilfe erwerbsfähig und bedürftig pauschaler Satz, ca. 134 € pro Woche, Jedes Einkommen/Vermögen in  prinzipiell 
bedarfsgewichtete Regelsätze für der Bedarfsgemeinschaft reduziert unbegrenzt
Haushaltsmitglieder, Zuschüsse für Sozialleistungen
Wohnen

Großbritannien Arbeitslosenhilfe erwerbsfähig und bedürftig pauschaler Satz, 83 € pro Woche, Jedes Einkommen/Vermögen in prinzipiell 
bedarfsgewichtete Regelsätze für der Bedarfsgemeinschaft reduziert unbegrenzt
Haushaltsmitglieder, Zuschüsse Sozialleistungen
für Wohnen

Italien Keine Arbeitslosen- erwerbsfähig und bedürftig es existiert kein einheitlicher Regelsatz Zuschüsse werden gezahlt, wenn bis zu 2 Jahre
bzw. Sozialhilfe, das Familieneinkommen weniger 
regionale Zuschüsse als 80 % des durchschnittlichen 
bei Kurzarbeit, Einkommens beträgt
Mobilitätszulage

Griechenland Arbeitslosenhilfe für Auslaufen der Arbeitslosen- pauschaler Satz von ca. 200 € im Einkommen/Vermögen darf 12 Monate
spezielle Gruppen, versicherungsleistung, Monat, plus 578 € pro Jahr und Kind 5000 € im Jahr nicht übersteigen
z. B. Langzeitarbeits- bedürftg
lose

Tschechische Arbeitslosenhilfe erwerbsfähig und bedürftig Arbeitslosenhilfe: 60% des letzten Zuverdienst, der 50 % des Min- für die Dauer 
Republik während Weiter- Einkommens, destlohns nicht übersteigt, bleibt der Weiter-

bildung, Sozialhilfe Sozialhilfe: pauschaler Satz, bedarfs- anrechungsfrei bildung, bzw. 
gewichtete Regelsätze für unbegrenzt
Haushaltsmitglieder

Ungarn Leistungen für  erwerbsfähig und bedürftig pauschaler Satz entspricht 80 % eigenes Einkommen bzw. prinzipiell 
spezielle Gruppen der Mindestrente, Wohnkosten- Einkommen von Partnern darf unbegrenzt
und Bedarfe zuschüsse 80 % der  Mindestrente nicht 

übersteigen

Quelle: OECD: Benefit and Wages (2004), aktualisiert über www.oecd.org, für Deutschland www.bundesregierung.de; eigene Darstellung.



456 WSI Mitteilungen 8/2006

des nationalen Durchschnittseinkommens
entsprechen sollte, um eine ausreichende
Absicherung zu gewährleisten (Hauser et
al. 2004, S. 34–35).

3.2 EUROPÄISCHE LEISTUNGS-
VIELFALT4

Betrachtet man das Leistungsniveau bei
Eintritt des Risikos Arbeitslosigkeit lässt
sich feststellen, dass in Schweden mit einer
Nettolohnquote von weit über 70 % im
Verhältnis die höchsten Leistungen ausge-
zahlt werden. Eine ebenfalls hohe Netto-
lohnquote wird für das dänische Leis-
tungssystem ausgewiesen.Wesentlich nied-
riger sind die Leistungen in Ungarn, Grie-
chenland und Großbritannien, wo die

tung stehen nicht mehr die Strukturprin-
zipien der Absicherung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Diese lassen keine
Rückschlüsse auf die langfristigen finanzi-
ellen Implikationen von Erwerbslosigkeit
zu. In den Fokus der Analyse rücken statt-
dessen das von Arbeitslosigkeit betroffene
Individuum sowie die Höhe des finanziel-
len Schutzes im Verlauf der Erwerbslosig-
keit.

3.1 NETTOLOHNQUOTEN IM 
VERGLEICH

Um die langfristigen finanziellen Implika-
tionen von Erwerbslosigkeit beurteilen zu
können, wird auf die von der OECD zur
Verfügung gestellten Nettolohnquoten des
schon oben beschriebenen „Durchschnitts-
typs“ zurückgegriffen. Diese beschreiben
die Nettosozialleistungen im Verhältnis
zum nationalen Durchschnittseinkommen
eines Vollzeitarbeitnehmers in der Indus-
trie. Die Nettolohnquoten stellen deshalb
zuverlässige Indikatoren zur Bewertung
des finanziellen Niveaus der Absicherung
dar, da sie die familien-, vermögens- und
steuerrechtliche Behandlung der gesetzlich
fixierten Einkommensersatzquoten bzw.
der pauschalen Regelsätze einschließen.
Nettolohnquoten bringen also – unabhän-
gig von der gesetzlich festgelegten Ersatz-
quote – das für Arbeitslose tatsächlich ver-
fügbare Einkommen zum Ausdruck.3 Als
Maßstab zur Bewertung des finanziellen
Niveaus wird in Anlehnung an internatio-
nal vergleichende Studien unterstellt, dass
die ausgezahlte Leistung mindestens 50 %

mark erhalten Erwerbslose auch bei einer
Dauer von 18 Monaten Erwerbslosigkeit
noch Leistungen aus der Arbeitslosenversi-
cherung. Kürzer ist der Leistungsbezug mit
13 Monaten in Schweden. In Deutschland
und Griechenland erhalten Arbeitslose
zwölf Monate Arbeitslosenversicherungs-
leistungen. Langzeitarbeitslosigkeit wird in 
beiden Ländern über bedarfsgeprüfte An-
schlussleistungen abgesichert. In Öster-
reich, Ungarn, Italien und der Tschechi-
schen Republik beträgt die Leistungsbe-
zugdauer von Arbeitslosenversicherungs-
leistungen neun bzw. sechs Monate, das
heißt auch Personen, die in Deutschland
als Kurzzeitarbeitslose gelten, werden auf
bedarfsgeprüfte Anschlussleistungen ver-
wiesen. Mit der Aussteuerung aus der Ar-
beitslosenversicherung verändern sich die
sozialrechtlichen Grundlagen der Leis-
tungsgewährung für die Betroffenen: Er-
stens sind bedarfsgeprüfte Anschlussleis-
tungen durch deren Anbindung an Verhal-
tensanforderungen weniger rechtssicher
und damit leichter stigmatisierbar als Ver-
sicherungsleistungen. Zweitens führt die
Anrechnung von eigenem Einkommen
und Vermögen wie z. B. in Österreich und
Deutschland dazu, dass privat ersparte Ei-
genvorsorge als Eigenleistung bei Arbeits-
losigkeit aufgebraucht werden muss und
der Lebensstandard auch über die Phase
der Arbeitslosigkeit hinaus sinkt (Aust et al.
2006). Drittens bedeutet der Übergang in
ein bedarfsgeprüftes Sozialleistungssystem
mit Ausnahme von Schweden eine Refami-
liarisierung der finanziellen Konsequenzen
von Arbeitslosigkeit, da die Anrechnung
von Einkommen und Vermögen der jewei-
ligen Haushaltsgemeinschaft keine eigen-
ständige Absicherung ermöglicht. Dies gilt
in besonderem Maße für die Länder Irland
und Großbritannien, da dort in jeder Pha-
se der Arbeitslosigkeit Leistungen unab-
hängig vom System bedarfsgeprüft ausge-
zahlt werden.

3
Finanzielles Niveau der
Absicherung

Wie wirken sich nun die eben diskutierten
Systemkonstruktionen auf das Niveau der
sozialen Absicherung im Verlauf der Er-
werbslosigkeit aus? Die Beantwortung 
dieser Frage verlangt nach einem Perspek-
tivenwechsel: Im Mittelpunkt der Betrach-

3 Die Differenz zwischen der gesetzlichen Einkom-
mensersatzquote und der Nettolohnquote wird
dabei je länderspezifisch über das Steuer- und Ab-
gabensystem sowie die festgelegten Mindestleis-
tungen und Leistungsobergrenzen bestimmt. Be-
sonders gut lässt sich dies am Beispiel Dänemarks
verdeutlichen. Durch eine Leistungsobergrenze,
die bei ca. 63 % eines Vollzeiteinkommens in der
Industrie liegt und eine Leistungsuntergrenze von
53 % existiert nur ein sehr schmaler Korridor, in
dem das Arbeitslosengeld tatsächlich lohnpropor-
tional ausgezahlt wird. Diese beiden Faktoren be-
wirken, dass der tatsächliche Lohnersatz oft weit
unter der nominalen Rate von 90 % liegt (Cla-
sen/Viebrock 2005). 

4 Die Einführung des ALG II in Deutschland und die
damit verbundenen Schwierigkeiten, ein durch-
schnittliches Leistungsniveau zu erfassen, erlau-
ben derzeit keine vergleichende Darstellung im
Rahmen dieser von der OECD erhobenen Daten.
Deshalb wird Deutschland im Anschluss geson-
dert besprochen. 
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Nettolohnquoten zu Beginn der Arbeitslo-
sigkeit bei unter 50 % des durchschnittli-
chen Industriearbeiterlohns liegen.

Im weiteren Verlauf der Erwerbslosig-
keit sind zwei verschiedene Muster der
Leistungsgewährung zu beobachten: In
Schweden, Österreich, der Tschechischen
Republik, Ungarn und Italien reduzieren
sich die Leistungen über die Zeit hinweg
mit dem Wechsel in ein Arbeitslosenhilfe-
bzw. Sozialhilfesystem. Im Verhältnis mo-
derat ist dies in Österreich: Mit dem Aus-
laufen der Arbeitslosenversicherungsleis-
tung nach neun Monaten reduziert sich
die Nettolohnquote um ca. 4 Prozent-
punkte und sinkt auf ca. 50 %. Mit der im
Verhältnis höchsten Reduktion ihrer Zu-
wendung im Zeitverlauf müssen Arbeits-
lose in Schweden rechnen. Nach 13 Mona-
ten und mit dem Bezug einer Arbeits-
losenhilfeleistung erhalten schwedische
Langzeiterwerbslose eine Leistung, die sich
um über 25 Prozentpunkte reduziert hat
und nun knapp über der Schwelle von
50 % des durchschnittlichen Industriear-

beiterlohnes liegt. Prekär ist die Situation
in Italien, da dort kein bedarfsgeprüftes
Anschlusssystem existiert. Spezielle Zu-
schüsse wie Mobilitätszulagen werden nur
dann ausgezahlt, wenn der Arbeitslose un-
verschuldet, das heißt beispielsweise auf-
grund einer Firmenpleite arbeitslos ge-
worden ist.

Ein anderes Muster der Leistungsge-
währung findet sich in Dänemark, Irland
und Großbritannien. Dort sind die Leis-
tungen im Zeitverlauf konstant. In Irland
und Großbritannien finden im Gegensatz
zu Dänemark während der 18monatigen
Phase der Erwerbslosigkeit Systemwechsel
statt, die sich auf das Leistungsniveau je-
doch nicht auswirken, da die Regelsätze,
die der Leistungsberechnung zugrunde lie-
gen, in beiden Fällen unabhängig vom je-
weiligen System identisch sind. Die Netto-
lohnquoten liegen knapp über bzw. unter
der 50 %-Marke des durchschnittlichen In-
dustriearbeiterlohns.

3.3 DAS SICHERUNGSNIVEAU 
IN DEUTSCHLAND

Die Nettolohnquote liegt in Deutschland
bei Arbeitslosigkeit von bis zu zwölf Mo-
naten nach Angaben der OECD (2004) bei
ca. 60 % des durchschnittlichen Industrie-
arbeiterlohns und damit ähnlich hoch wie
in Dänemark. Im Anschluss daran erhalten
Langzeitarbeitslose Arbeitslosengeld II. Für
einen alleinstehenden Arbeitslosen weist
die Bundesagentur für Arbeit (BA 2006,
S.4) eine durchschnittliche Nettolohnleis-
tung von 511 € im Monat aus. Allerdings
gibt es innerhalb dieses Typus große Diffe-
renzen: So erhalten knappe 13 % der allein-
stehenden ALG II Empfänger weniger als
300 €, 30 % bekommen Leistungen zwi-
schen 300 € und 500 €, 45 % zwischen
500 € und 700 € und die restlichen 12 %
zwischen 700 € und 1000 €. Ob und zu
welchen Anteilen ehemalige Arbeitslosen-
geldempfänger in den jeweiligen Leis-
tungsgruppen vertreten sind, lässt sich auf
Basis dieser Daten nicht rekonstruieren.
Unstrittig aber scheint zu sein, dass es Ge-
winner und Verlierer dieser Reform gibt
(Blos/Rudolph 2005; Becker/Hauser 2006).
Für ca. 40 % der alleinstehenden Langzeit-
arbeitslosen hat sich die finanzielle Situa-
tion verbessert. Ehemalige Arbeitslosen-
hilfebezieher, die bisher einen Anspruch
auf ergänzende Sozialhilfeleistungen nicht
realisiert haben, profitieren dabei von der
neuen Gesetzgebung (Blos/Rudolph 2005,
S. 4). Für ca. 60 % der ehemaligen Arbeits-
losenhilfeempfänger hat sich die Einkom-
menssituation mit dem Systemwechsel
verschlechtert. Betroffen davon sind ins-
besondere Personen, die vor der Arbeits-
losigkeit ein relativ hohes Einkommen 
hatten, daraus folgend auch relativ hohe
Lohnersatzleistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung ausgezahlt bekommen
haben und nun nicht mehr, wie bislang in
der Arbeitslosenhilfe üblich, 53 % ihres
letzten Nettolohns erhalten, sondern auf
die gültigen Regelsätze herabgestuft wer-
den. Besonders problematisch ist dabei 
die Situation für ehemalige Arbeitslosen-
hilfeempfänger mit vollzeitbeschäftigten
Partnern, da sie aufgrund der verschärf-
ten Einkommensanrechnung den An-
spruch auf Unterstützung häufig ganz ver-
lieren (Becker/Hauser 2006, S. 80). Der
Übergang von einer Lohnersatzleistung im
Rahmen der Arbeitslosenversicherung
zum bedarfsgeprüften Arbeitslosengeld II
bedeutet für Langzeitarbeitslose trotz 
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eines möglichen zweijährigen befristeten
Zuschlags5 einen tiefen materiellen Ab-
stieg.

4
Die Selektivität der 
Absicherung bei Arbeits-
losigkeit 

Betrachtet man nun Arbeitslosenversiche-
rungsleistungen und bedarfsgeprüfte An-
schlussleistungen zusammen, so zeigt sich,
dass die prinzipielle Ausrichtung der Syste-
me für das Leistungsniveau nicht bedeut-
sam ist. So sind die versicherungsförmig
organisierten Sozialleistungen in der
Tschechischen Republik, Ungarn und Grie-
chenland zu jedem Zeitpunkt deutlich
niedriger als die bedarfsgeprüften Pau-
schalleistungen in Irland. Und die Leistun-
gen der schwedischen Sozialhilfe sind für
Langzeitarbeitslose zu jedem Zeitpunkt
höher als die versicherungsförmig organi-
sierten Leistungen der Arbeitslosenhilfe in
der Tschechischen Republik oder in Öster-
reich. Angesichts dieses Befundes werden
nun abschließend anhand des realen Siche-
rungsniveaus grob vier Ländergruppen un-
terschieden, denen je typische Muster der
Absicherung und damit verbunden eine in
unterschiedlichen Graden ausgeprägte se-
lektive Konstruktion sozialer Schutzrechte
zugrunde liegen.

(1) In Griechenland und Ungarn, aber
auch in Italien und der Tschechischen Re-
publik (mit Ausnahme der ersten drei bzw.
sechs Monate) ist das soziale Recht auf ma-
terielle Existenzsicherung bislang nicht
(vollständig) umgesetzt worden. In keinen
oder nur sehr kurzen Phasen der Erwerbs-
losigkeit werden Sozialleistungen an Ar-
beitslose ausgezahlt, die eine ausreichende
sozialstaatliche Absicherung bei Arbeitslo-
sigkeit ermöglichen. Der Druck zur Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit und damit
verbunden die Konzessionsbereitschaft der
Arbeitsuchenden können als hoch einge-
schätzt werden. Durch die Absenkung des
Leistungsniveaus beim Übergang in ein be-
darfsgeprüftes Leistungssystem bzw. den
Wegfall der Leistung in Italien werden so-
ziale Spaltungslinien zwischen Erwerbs-
tätigen und Erwerbslosen maximiert und
die finanziellen Konsequenzen sowohl von
Kurzzeit- als auch von Langzeitarbeitslo-
sigkeit weiter privatisiert. Problematisch ist

darüber hinaus, dass der eher zielgruppen-
spezifischen Ausgestaltung bedarfsgeprüf-
ter Anschlussleistungen (Übersicht 2) trotz
zahlreicher Initiativen erst wenig wirksame
Elemente der Weiterbildung und Integra-
tion in den Arbeitsmarkt gegenüberstehen
(Arpaia et al. 2005, S.30–33).

(2) In Großbritannien und Irland werden
im Zeitverlauf konstante, bedarfsgeprüfte
Leistungen ausgezahlt, die sich am Ziel der
Armutsvermeidung orientieren. Dennoch
sind soziokulturelle Mindestnormen der
sozialen Teilhabe nicht verbindlich. Bei der
Bemessung der Leistungshöhe, bei der Ge-
staltung von Anreizen (Anrechnung von
Einkommen und Vermögen) ebenso wie
bei der Verhängung von Sanktionen wurde
ein Weg eingeschlagen, der das ökonomi-
sche Interesse an der Senkung des An-
spruchslohns in jeder Phase der Erwerbs-
losigkeit offenbart und die Subventionie-
rung von Niedrigeinkommen durch ergän-
zende Fürsorgeleistungen als politisches
Ziel dokumentiert. Die hohe und steigende
Bedeutung der „in work benefits“ wie auch
die Einführung der Job Centre Plus in
Großbritannien, die im Grundsatz eine
Verschärfung der Arbeitsannahmepflicht
für alle nicht Erwerbstätigen bedeuten, be-
stätigen diesen Trend (Clasen/Clegg 2006).
Die sowohl für Kurz- als auch Langzeitar-
beitslose gültigen Reziprozitätsnormen
orientieren sich an der zügigen Vermittlung
in Arbeit und stützen durch ein eher re-
pressiv ausgestaltetes Instrumentarium
qualifikatorische und einkommensbezoge-
ne Abwärtsspiralen.

(3) Eine ausreichende Absicherung wird in
Schweden, Deutschland und Österreich je-
nen Personen zu Teil, deren Beschäfti-
gungsverhältnisse der jeweiligen Schutz-
norm des Arbeitslosenversicherungssys-
tems entsprechen. Der Übergang von
Lohnersatzleistungen zu bedarfsgeprüften
Anschlussleistungen bedeutet nicht nur ei-
nen finanziellen Einschnitt, sondern ist
auch in biografischer Perspektive riskant:
Denn wer einmal in den Bezug von Ar-
beitslosenhilfeleistungen übergegangen ist,
hat geringere Chancen, wieder eine Versi-
cherungsleistung zu erhalten (Bartelhei-
mer et al. 2006, S. 16). Ansprüche können
nur durch eine ausreichend lange Versiche-
rungspflicht am ersten Arbeitsmarkt und
nicht mehr durch die Teilnahme an Ar-
beitsmarktprogrammen erworben werden.
Dennoch sind die sozialen Schutzrechte in

Österreich und Deutschland wesentlich se-
lektiver ausgestaltet. Und dies nicht nur
weil Zugangskriterien zur Arbeitslosenver-
sicherung deutlich strenger sind, sondern
auch, weil verschärfte Bedürftigkeitsprü-
fungen und Zumutbarkeitsklauseln Lang-
zeitarbeitslose mit zunehmend repressiver
werdenden Reziprozitätserwartungen kon-
frontieren und der einseitigen Aufnahme
von Beschäftigung Priorität einräumen. Im
Gegensatz dazu wird der auch in Schweden
formulierte Vorrang der Arbeitsaufnahme
mit dem Recht auf positive Integrations-
leistungen verbunden: Nicht nur das For-
dern, sondern auch das Fördern, das heißt
die Weiterentwicklung von Kenntnissen
und Fähigkeiten sowie das Sammeln von
Arbeitserfahrungen, sind zentraler Be-
standteil der Vermittlungsarbeit (Clasen/
Viebrock 2005).

(4) In jeder Phase der Erwerbslosigkeit auf
einem hohen Niveau abgesichert sind so-
wohl Kurzzeit- als auch Langzeitarbeitslo-
se in Dänemark. Ähnlich wie in vielen an-
deren europäischen Ländern wurden in
Dänemark die Bezugsdauer der Arbeitslo-
senversicherungsleistung gekürzt (von
neun auf vier Jahre), Reziprozitätsnormen
verschärft und in-work-benefits zur Sub-
ventionierung von Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich eingeführt (Eichhorst/Kon-
le-Seidl 2005). Dass soziale Schutznormen
im Vergleich dennoch besonders großzügig
sind, liegt nicht nur an den ausreichend ho-
hen und über eine lange Dauer ausgezahl-
ten Sozialleistungen, sondern an dem in
Dänemark verwirklichten positiven An-
spruch auf Integrationsmaßnahmen. Der
Pflicht zur Arbeitsaufnahme steht das
Recht gegenüber, entsprechende Maßnah-
men und Hilfen im Rahmen individueller
Handlungspläne auch angeboten zu be-
kommen. Aktivierende Maßnahmen wer-
den bereits nach einem Jahr und auf der
Grundlage ausreichender Versicherungs-
leistungen offeriert.

5 Der Zuschlag ergibt sich aus der Differenz von Ar-
beitslosengeld I und Arbeitslosengeld II und be-
trägt für Alleinstehende im ersten Jahr max. 160 €
und im zweiten Jahr max. 80 €.
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5
Fazit

Trotz zum Teil umfänglicher Sozialleis-
tungskürzungen in allen untersuchten
Ländern sind die Differenzen im Hinblick
auf die soziale Absicherung bei Langzeit-
arbeitslosigkeit) nach wie vor erheblich.Als
bedeutsam erweist sich dabei nicht nur das
finanzielle Niveau der Absicherung, son-
dern eine den sozialen Teilhaberechten von
Langzeitarbeitslosen angemessene Ausge-
staltung sozialer Schutzrechte. Eine solche
Politik hat – wie am Beispiel Dänemarks
deutlich wird – zwei Handlungsfelder zu

berücksichtigen: Neben dem Recht auf ei-
ne angemessene soziale Absicherung in je-
der Phase der Erwerbslosigkeit muss das
Recht auf Bildungs- und Arbeitsförderung
stehen. Die jüngst verabschiedeten Refor-
men in Deutschland weisen allerdings in
eine andere Richtung: Der selektiveren
Ausgestaltung passiver Leistungen stehen
einseitig repressive Maßnahmen zur Auf-
nahme von Beschäftigung im Niedriglohn-
sektor oder Arbeitsgelegenheiten gegenü-
ber. Ein positiver Anspruch auf Integrati-
onsmaßnahmen wurde bislang nicht ver-
wirklicht. Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit sind grundsätzlich „Kann-Leis-
tungen“, und die Arbeitsförderung im Für-
sorgebereich beschränkt sich auf öffentli-

che Arbeitsgelegenheiten, die kein Beschäf-
tigungsverhältnis begründen, sowie das
Einstiegsgeld.Als besonders problematisch
für Langzeitarbeitslose erweist sich dabei
die verschärfte Vorschrift über die soforti-
ge Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten,
die kein Widerspruchsrecht einräumt,
wenn es um die Reduzierung der existenz-
sichernden Leistung geht. Eine angemesse-
ne Weiterentwicklung des deutschen Sys-
tems der Absicherung bei Arbeitslosigkeit
hätte insbesondere die staatsbürgerlichen
Grundlagen der Hartz-Gesetzgebung zu
überdenken, um Langzeitarbeitslosen über
eine ausreichende Finanzierung und das
Recht auf positive Integrationsmaßnah-
men soziale Teilhabe zu ermöglichen.
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